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R E D E  

 

Eröffnungsrede Konferenz “Befugnisse des 
Präsidenten für die Gewährung von Asyl und 

Staatsbürgerschaft. Entwicklung  einer 
gemeinsamen Asyl-und Einwanderungspolitik 

sowie Schaffung eines Raumes der Freiheit, der 
Sicherheit und Rechts“ 

 
KONFERENZ IN ORGANISATION MIT DEM BULGARISCHEN VIZEPÄSIDIALAMT      

SOFIA, 27. NOVEMBER 2014

Ich freue mich, Sie im Namen des Rechts-

staatsprogramms Südosteuropa der Konrad-

Adenauer-Stiftung zum ersten Teil unserer 

Konferenz begrüßen zu dürfen. Es ist uns 

eine Ehre und Freude, sehr verehrte Frau 

Vizepräsidentin Popova, dass wir in Zu-

sammenarbeit mit Ihnen in diesem Jahr be-

reits ein zweites Projekt durchführen konn-

ten.  

(…) 

Wir wollen uns heute mit dem bulgarischen 

Staatsangehörigkeitsrecht befassen. Sie 

werden verstehen, dass ich dazu als deut-

scher Jurist wenig beitragen kann. In mei-

nem Land aber wurde im Jahre 2000 eine 

umfassende Reform des Staatsangehörig-

keitsrechts vorgenommen, und dazu möchte 

ich Ihnen einige Informationen geben, die 

auch für Sie von Interesse sein könnten. 

1. Gründe für die Reform 

Ende 1998 lebten ca. 7,3 Millionen Auslän-

der in Deutschland; rund die Hälfte von 

ihnen seit mindestens zehn, etwa dreißig 

Prozent bereits seit zwanzig und mehr Jah-

ren. Mehr als 1,63 Millionen der in Deutsch-

land lebenden Ausländer werden auch hier 

geboren; von den 1,66 Millionen ausländi-

schen Kindern und Jugendlichen unter 18 

Jahren sind es sogar über zwei Drittel. 

Diese Zahlen belegen: Spätestens mit Be-

ginn der 70er Jahre hat ein unumkehrbarer 

Zuwanderungs-prozess nach Deutschland 

stattgefunden. Die Mehrheit der Menschen 

ausländischer Herkunft hat ihren Lebensmit-

telpunkt in Deutschland. Faktisch sind sie 

Inländer geworden, rechtlich sind sie Aus-

länder geblieben. 

Bereits 1988 hatte die damalige Bundesre-

gierung festgestellt, es sei "nicht wün-

schenswert", dass "ein zahlenmäßig bedeu-

tender Teil der Bevölkerung über Generati-

onen hinweg als ausländische Minderheit 

von der staatlichen Gemeinschaft und den 

Rechten und Pflichten eines Bürgers gegen-

über dem Staat ausgeschlossen bleibt". Die 

geänderte gesellschaftliche Situation mach-

te daher eine Reform des in seinen Grund-
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zügen aus dem Jahr 1913 stammenden 

Staatsangehörigkeitsrechts erforderlich. 

2. Kernpunkte der Neuregelung 

Bis 2000 galt in Deutschland ausschließlich 

das Abstammungsprinzip. Ein Kind wurde 

mit Geburt deutsch, wenn mindestens ein 

Elternteil deutsch war. Seit dem 1. Januar 

2000 erwerben unter bestimmten Voraus-

setzungen auch Kinder, die nicht deutscher 

Abstammung sind, die deutsche Staatsan-

gehörigkeit mit Geburt. Für Ausländer, die 

dauerhaft in Deutschland leben, besteht in 

vielen Fällen die Möglichkeit, sich einbür-

gern zu lassen. 

Seit dem 1. Januar 2000 erwerben Kinder 

ausländischer Eltern unter bestimmten Vo-

raussetzungen mit der Geburt in Deutsch-

land automatisch die deutsche Staatsange-

hörigkeit. Wenn sie nach dem Abstam-

mungsprinzip von den Eltern oder anderwei-

tig noch eine andere Staatsangehörigkeit 

erwerben, haben sie bei Volljährigkeit zwi-

schen der deutschen und der ausländischen 

Staatsangehörigkeit zu wählen (Options-

pflicht). Entscheiden sie sich für die deut-

sche, müssen sie die ausländische Staats-

angehörigkeit aufgeben, wenn dies nicht 

unmöglich oder unzumutbar ist. Dafür ha-

ben sie bis zur Vollendung des 23. Lebens-

jahres Zeit. 

Voraussetzung für den Erwerb der deut-

schen Staatsangehörigkeit durch das ius soli 

(Geburtsortprinzip) ist, dass ein Elternteil 

seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhn-

lichen Aufenthalt im Inland hat und freizü-

gigkeitsberechtigter Unionsbürger oder 

gleichgestellter Staats-angehöriger eines 

EWR-Staates ist oder eine Aufenthaltser-

laubnis der EU oder eine Niederlassungs-

erlaubnis besitzt. 

Übergangsregelung für Kinder 

Für vor dem 1. Januar 2000 geborene Kin-

der im Alter von bis zu zehn Jahren, bei de-

nen die Voraussetzungen des erst durch das 

Reformgesetz geschaffenen ius soli bei Ge-

burt vorgelegen hätten, galt ein bis zum 31. 

Dezember 2000 befristeter besonderer Ein-

bürgerungsanspruch in § 40b des Staatsan-

gehörigkeitsgesetzes (StAG). 

Anspruchseinbürgerung   

Erwachsene Ausländer erhalten seitdem be-

reits nach acht statt bisher nach 15 Jahren 

einen Anspruch auf Einbürgerung. Dieser 

Anspruch ist von ausreichenden Kenntnis-

sen der deutschen Sprache und von einem 

Bekenntnis zum Grundgesetz abhängig. 

Vermeidung von Mehrstaatigkeit 

Das Ziel der Vermeidung von Mehr-

staatigkeit bei der Einbürgerung bleibt auf-

recht erhalten. Die Ausnahmeregelungen für 

besondere Härtefälle sind jedoch konkreti-

siert und erweitert worden. 

Das Festhalten am Ziel der Vermeidung von 

Mehrstaatigkeit hat zu zwei Folgeänderun-

gen geführt. Beim Erwerb einer ausländi-

schen Staatsangehörigkeit auf eigenen An-

trag kommt es seit dem 1. Januar 2000 

auch dann zum Verlust der deutschen 

Staatsangehörigkeit nach § 25 Abs. 1 StAG, 

wenn der Wohnsitz im Inland (fort)besteht. 

Die Möglichkeit, den Verlust durch eine Ge-

nehmigung zur Beibehaltung der deutschen 

Staatsangehörigkeit (Beibehaltungsgeneh-

migung) nach § 25 Abs. 2 StAG abzuwen-

den, ist jedoch erweitert worden. Bei der 

behördlichen Ermessensausübung in Hin-

blick auf die Erteilung einer Beibehaltungs-

genehmigung wird nunmehr der individuelle 

Aspekt in den Vordergrund gerückt, ob der 

Antragsteller fortbestehende Bindungen an 

Deutschland glaubhaft machen kann (z.B. 

nahe Verwandte im Inland, Besitz von Im-

mobilien usw.). Es soll nicht mehr vorrangig 

darauf ankommen, ob ein öffentliches Inte-

resse an der Beibehaltung der deutschen 

Staatsangehörigkeit besteht oder ob der An-
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tragsteller durch Maßnahmen des Aufent-

haltsstaats zum Erwerb der ausländischen 

Staatsangehörigkeit veranlasst wird. 

Entlastung der Einbürgerungsbehörden 

Die Einbürgerungsbehörden sind von den 

Verfahren zur Einbürgerung statusdeutscher 

Vertriebener, Aussiedler und Spätaussiedler 

entlastet worden. Soweit die genannten 

Personengruppen bereits endgültig in 

Deutschland Aufnahme gefunden hatten, 

haben sie am 1. August 1999 die deutsche 

Staatsangehörigkeit automatisch kraft Ge-

setzes erworben (§ 40a StAG). Seitdem er-

werben diese Personen (sog. Statusdeut-

sche) mit Aushändigung der Spätaussied-

lerbescheinigung kraft Gesetzes die deut-

sche Staatsangehörigkeit (§ 7 StAG). 

Des Weiteren ist die generelle Verpflichtung 

der Einbürgerungsbehörden der Länder, vor 

einer Einbürgerung die Zustimmung des 

Bundesministeriums des Innern einzuholen 

(Zustimmungsvorbehalt), aufgehoben wor-

den. Für die Aufsicht über die Einbürge-

rungsverfahren bei den zuständigen Behör-

den vor Ort sind somit die Innenminister 

bzw. Senatsinnenverwaltungen der Länder 

zuständig. 

Nun steht eine weitere Änderung an. Im 

Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und 

SPD heißt es: 

Für in Deutschland geborene und aufge-

wachsene Kinder ausländischer Eltern ent-

fällt in Zukunft der Optionszwang und die 

Mehrstaatigkeit wird akzeptiert. Im Übrigen 

bleibt es beim geltenden Staatsangehörig-

keitsrecht. 

Ein entsprechender Gesetzentwurf wird der-

zeit beraten. Wenn er verabschiedet ist, 

wird es in Deutschland künftig mehr Men-

schen mit zwei Staatsangehörigkeiten ge-

ben, in erster Linie Menschen mit sowohl 

deutscher als auch türkischer Staatsangehö-

rigkeit. 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen  kurzen Infor-

mationen einige Anregungen gegeben zu 

haben. Dabei bin ich mir bewusst, dass 

deutsche gesetzliche Regelungen nicht un-

bedingt auch für Bulgarien geeignet sind, 

wie auch umgekehrt das gleiche gilt. 

Nun freue ich mich mit Ihnen auf die fol-

genden Referate, danke gleichzeitig für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

 


